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Verbraucherinformationsgesetz(VIG);
IhrAntrag vom 27.09.2019;
Kontrollberichtzu Bayernland Molkerei,Kemnath [#167386]

indieserAngelegenheitbestätigenwirIhnendenErhalt IhresAntragesnach dem

Verbraucherinformationsgesetz(VIG)vom 27.09.2019- beiuns eingegangenam

30.09.2019.IhrAntragwurde uns vom LandratsamtTirschenreuthübermittelt.

Wir weisenSieauffolgendeshin:

Nach 8 5 Absatz 2 Satz1 VIG istderAntragaufInformationserteilunginder Regel

innerhalbeinesMonats zu bescheiden.

Wir teilenIhnengemäß 8 5Absatz 2 Satz2 Halbsatz2 VIG mit,dass diebeantragte

InformationsgewährungrechtlicheInteressenDritterberührenkann.Die Fristzur

VerbescheidungIhresAntragsverlängertsichdamitgrundsätzlichaufzwei Monate

(85 Absatz2 Satz2 Halbsatz1 VIG).

Die EntscheidungüberIhrenAntragistvorInformationsgewährungauch dem Dritten

Standort ÖffentlicheVerkehrsmittel Telefon E-Mail
Flessastraße2 Stadtbuslinie3 +49 9221 4070-100 poststelle@kbiv.bayern.de
95326 Kulmbach HaltestelleLuitpoldstraße Telefax Internet

+49 9221 4070-199 www.kblv.bayern.de



“2

bekannt zu geben(8 5 Absatz 2 Satz 3 VIG).

Auf Nachfrage des Lebensmittelunternehmerssind wir kraft Gesetzes verpflichtet, dem Be-

trieb Ihren NamenundIhre Anschrift mitzuteilen (8 5 Absatz 2 Satz 4 VIG). Bis dahin erhält

der Betrieb nur Informationen über den Antragsinhalt.

Nach derzeitiger Beurteilung kann Ihr Antrag gebühren- und auslagenfrei bearbeitet werden.

Sofern sich an dieser Beurteilung etwas ändert, werden Sie umgehendinformiert.

Bei Rückfragen per E-Mail wendenSie sich bitte an folgende Adresse:

poststelle@kblv.bayern.de

 


